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Hygienekonzept der HSG Leinfelden-Echterdingen 
Spielbetrieb Saison 2021 / 2022 
 
Verein: HSG Leinfelden – Echterdingen, Vereinsnummer 114 
Spielort: Goldäckerhalle, Leinfelder Str. 102; 70771 Leinfelden-Echterdingen;  
Hallennummer 4066;  
Hygienebeauftragter: Günther Schwarz, Email: Hygiene@hsg-le.de 

 

 
1. Allgemein 

 
Zutritt- und Teilnahmeverbot 
Es besteht ein Zutritt- und Teilnahmeverbot, für diejenigen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 
stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind. Eine Ausnahme gilt hier für 
geimpfte Personen. 
Ebenso gilt dieses Verbot, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind. 
Personen, die in Quarantäne sind sowie Rückkehrer aus Virusvariantengebieten sind für die Zeit der Quarantäne 
ausgeschlossen.  
 
Änderungen der Vorgaben durch die Regierung / Regionale Lockdowns 
Sollte es zu Änderungen der Vorgaben oder zu regionalen Lockdowns kommen, müssen die regionalen Anordnungen 
berücksichtigt und der Trainings- und Spielbetrieb individuell an diese angepasst werden.  
 
Mund-Nase-Schutz und Abstandsregelung 
Ab dem Betreten der Halle ist von allen Personen ein Mund-Nasenschutz zu tragen.   
Ein Mindestabstand von 1,5 m muss insbesondere bei Warteschlangen am Eingang und bei der Essens- und 
Getränkeausgabe dauerhaft eingehalten werden.  
 
Desinfektion 
Vor Betreten der Halle müssen die Hände an den bereitgestellten Desinfektionsspendern desinfiziert werden. 
 
Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
Sämtliche Spielbeteiligte und Zuschauer müssen im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle 
einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst werden. Dies geschieht entweder über die Luca – App oder auf Papier. Sollte eine 
elektronische Erfassung nicht möglich sein, müssen für die beteiligten Mannschaften Listen abgegeben werden. Bei den 
Zuschauern kann die Erfassung über einzelne Zettel (Zettelbox) erfolgen. Folgende Daten müssen dokumentiert werden: 

• Vor- und Nachname  

• Anschrift 

• Datum 

• Zeitraum der Anwesenheit 

• Soweit vorhanden Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse 
 
Luca – App 
Es werden QR Codes der Luca – App zum Check In bereitgestellt. Mannschaftsverantwortliche melden sich bitte vor 
Spielbeginn, damit die Codes für Spielbeteiligte entsprechend bereit gestellt werden können.  
 
Umgang im Verdachtsfall 
Maßnahmen im Umgang mit einem Verdachtsfall für eine CoVID19-Infektion bei Teilnehmern/ Mitarbeitern: Information 
Gesundheitsbehörden; ggf. im Extremfall Entscheidung über Konsequenzen bzw. Abbruch der Veranstaltung.  
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3 G - Regel 
Der Zutritt zur Halle kann nur für Personen erfolgen, die entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Ein 
entsprechender Nachweis ist am Eingang vorzuzeigen. Akzeptiert werden maximal 24 Stunden alte Antigentests oder 
maximal 48 Stunden alte PCR-Tests. Diese Regelung gilt für alle Personen. (Zuschauer, Spielbeteiligte, Helfer). Jede 
Mannschaft muss bei Zutritt zur Halle eine Liste mit entsprechenden Nachweisen aller Spielbeteiligten vorlegen.  
 
 

2. Spielbetrieb 
 
Unmittelbar Spielbeteiligte 
Unmittelbar Spielbeteiligte sind die Spieler, Trainer- und Betreuer aller Mannschaften, die Schiedsrichter sowie ggf. weitere 
Offizielle der Vereine, sofern sie am Trainings- und Spielbetrieb der Mannschaften direkt beteiligt sind.  
 
Weitere Spielbeteiligte 
Die weiteren Spielbeteiligten sind aktiv Spielbeteiligte, die während des Spiels auf bzw. direkt am Spielfeldrand zum Einsatz 
kommen und bei denen die Abstandswahrung zu unmittelbar Spielbeteiligten nicht vollständig gewährleistet werden kann. 
Dabei handelt es sich um das Kampfgericht. Für diesen Personenkreis wird ein Mund-Nase-Schutz empfohlen. Es gilt die 
Abstandsregel von 1,5 Metern. D.h. der Zeitnehmertisch muss 1,5 Meter Abstand von den Auswechselbänken haben. 
Zeitnehmer und Sekretär sollten 1,5 Meter auseinandersitzen. Sollte dies nicht möglich sein, muss ein Mund-Nase-Schutz 
getragen werden. 
 

 
Kabinen/ Räume  

• Jeder Mannschaft wird eine eigene Kabine zugeteilt. Es darf nur die eigene Kabine genutzt werden. Der Aufenthalt 
in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.  

• Ebenso gelten bei der technischen Besprechung die Abstandsregeln. Ggfs. muss diese auf dem Spielfeld 
durchgeführt werden.   

• Die Duschen dürfen genutzt werden. 

• Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten ist gewährleistet.  

Zugangsbereich zum Spielfeld (Spielfeldzugang)  

• Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten (Aufwärmen, Betreten des Spielfeldes, 
in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten werden. Der Zugang der Mannschaften bei Nutzung der oberen 
Umkleidekabinen auf das Spielfeld erfolgt ausschließlich über die hintere Treppe beim Hallenbad. Eine 
Kennzeichnung ist vorhanden. 

 Auswechselbereich/ Mannschaftsbänke  

• Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende Entzerrung zu schaffen. 
Dort wo möglich, behalten Spieler sowie Betreuer ihren angestammten Platz auf der Mannschaftsbank 
(Markierung). Auf der Bank gilt die Abstandsregelung nicht!  

• Medizinisches Personal (wenn vorhanden) darf im Bedarfsfall von außerhalb der Coachingzone auf das Spielfeld 
kommen (auf der zugewiesenen Hallenhälfte zwischen Mittel- und Torauslinie). Zu behandelnde bzw. medizinisch 
zu Betreuende Spieler müssen zu diesen Zwecken nach Information des Kampf- und Schiedsgerichts das Spielfeld 
verlassen. Das medizinische Personal muss entsprechend erkenntlich und bekannt sein.  

 
 
Zeitnehmertisch  

• Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur Steuerung des Anzeigensystems sowie 
weitere technische Gerätschaften inkl. der gesamten Ausstattung des Zeitnehmertischs (z.B. grüne Karte) sind vor 
und nach dem Spiel zu reinigen. Desinfektionsmittel sind am Zeitnehmertisch vorhanden. Alternativ kann mit einer 
Folie gearbeitet werden, die nach dem Spiel abgezogen und durch eine neue ersetzt wird. Die Zeitnehmer sollen 
vor und nach dem Spiel, sowie in der Halbzeit die Hände reinigen und sind angehalten sich nicht ins Gesicht fassen. 

• Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei Unstimmigkeiten im Spielgeschehen, 
muss weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 
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Wischer: 

• Die eingeteilten Wischer dürfen das Spielfeld nur nach Aufforderung und nur mit einem Mund- und Nasenschutz 
betreten. Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Spielbeteiligten ist einzuhalten. 

 
Schutz der Spieler gegenüber Dritten  

• Die Spieler müssen dauerhaft (ausgenommen während dem Warmlaufen und während des Spiels) zum Schutz der 
Zuschauer und zum Eigenschutz einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen weiteren Personen einhalten. Ein 
Mund- Nasenschutz muss getragen werden. 

• Auf der Tribünenseite Richtung Sportplatz muss die untere Sitzreihe freigehalten werden. Ebenso bei den 
ausgefahrenen Tribünen. 

• Zuschauer dürfen das Spielfeld nicht betreten. Während der Pausen ist das Spielen auf dem Spielfeld für nicht 
Spielbeteiligte untersagt.  

 
 

3. Zuschauer  
 

 Maßnahmen zum Hygieneschutz ab/ bei Hallenzutritt  

• Es sind maximal 500 Zuschauer zugelassen. 

• Vor dem Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden 

• Bei den Sitzplätzen ist auf einen Abstand von 1,5 Metern zu Personen einzuhalten, die nicht dem eigenen Haushalt 
angehören 

• Die Kontaktdaten der Zuschauer müssen zur Nachverfolgung von Infektionsketten unter Berücksichtigung der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfasst werden.  

• Erhöhte Reinigungsintervalle von Kontaktflächen im Zuschauerbereich.  

• Hinweise und Informationen werden über den Hallensprecher / Hygienebeauftragten kommuniziert  
 

 

4. Gastronomie  
 

• Ausgabe von Getränken und Verpflegung erfolgt hinter Plexiglas – Schutz  

• Die Helfer, die den Verpflegungsstand betreuen, müssen einen Mund-Nase-Schutz und Handschuhe tragen sofern 
sie Speisen zubereiten 

• Die Arbeitsflächen müssen regelmäßig desinfiziert werden.  

• Das genutzte Geschirr und Besteck ist mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einer Mindesttemperatur von 60 
Grad Celsius zu spülen.  

 

  

 

 

 

  


